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Marken + Menschen | Einblicke

unzureichenden Breitbandanschluss hinge-
gen halten 46 % für eine große bis unüber-
windbare Herausforderung. 

„Viele Herausforderungen, wie die Sicher-
heit von Informationen, lassen sich nur 
überregional bzw. global angehen“, so 
Gallenkamp. Ganz anders sei es beim 
festgestellten Risiko des unzureichenden 
Breitbandausbaus. Wo es auf absehbare 
Zeit an dieser grundlegenden Infrastruktur 
fehle, handele es sich um einen entschei-
denden regionalen Stand ortmangel. „In 
letzter Konsequenz heißt dies, dass Betriebe 
die Region gegebenenfalls sogar verlassen, 
weil ihre Anforderungen an höchstverfüg-
bare Datennetze nicht erfüllt werden“, so 
Gallenkamp weiter. Der Netzausbau müsse 
daher mit oberster Priorität voran getrieben 
werden. 

Gerade der industrielle Sektor sieht ver-
stärkten Handlungsbedarf im Bereich der 
Mitarbeiterqualifikationen. Unabhängig 
von der Unternehmensgröße sehen Unter-
nehmen großen Bedarf beim Aufbau von 
Kompetenzen im Bereich des Datenschutzes 
(49 %) sowie bei den Fähigkeiten für 
flexiblen Personaleinsatz auf Seiten der 
Mitarbeiter. 

„Industrie 4.0“ – erstmals  
liegen regionale Daten vor

von David Riese, IHK

Nachdem im ihk-magazin 5/2016 die Chancen der „Industrie 

4.0“ aufgezeigt wurden, befasst sich der vierte Artikel unse-

rer Reihe mit der Frage, inwieweit das Thema „Industrie 4.0“ 

bereits in den regionalen Unternehmen angekommen ist bzw. 

in welchen Bereichen es hier besondere Herausforderungen 

gibt. Basis ist eine Unternehmensbefragung, die der Autor in 

Kooperation mit der IHK, im Rahmen seiner Masterarbeit an 

der TU-Dortmund durchführte. 

„Für die Unternehmen im IHK-Bezirk ist 
die Umsetzung so genannter ,Industrie 
4.0‘-Projekte ein Schlüssel zur nachhalti-
gen Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit“, 
sagte IHK-Vizepräsident Hans-Christoph 
Gallenkamp auf der aktuellen Sitzung des 

IHK-Fachausschusses 
Industrie und Umwelt bei 
der Fuchs Gewürze GmbH 
in Dissen (s. S. 24). Die 
Unternehmen der Region 
stehen den Veränderungen 
mehrheitlich offen gegen-
über. Für 62 % stellten die 
„Indus trie 4.0“ und die 
damit einhergehenden 

Veränderungen eindeutig eine Chance dar. 
Nur 7 % rücken die Risiken in den Fokus. 
Im Vergleich mit anderen Regionen zeich-
net sich der Bezirk somit durch eine äußerst 
offene und positive Haltung gegenüber 
„Industrie 4.0“ aus. Um den künftigen 
Anforderungen gerecht werden zu können, 
ist dies eine hervorragende Ausgangslage.

Thema ist regional präsent

Zudem wird immer deutlicher, dass das 
Thema „Industrie 4.0“ in der Region 
 präsent ist. Einerseits wurde durch das  

von der IHK – Osnabrück – Emsland – Graf-
schaft Bent heim ins Leben gerufene Netz-
werk „Industrie 4.0“, das bereits über 
60 Mitglieder zählt, der Erfahrungsaus-
tausch in der Region zum Thema Digita-
lisierung im produzierenden Gewerbe 
erfolgreich gestartet. Andererseits zeigt  
die Unternehmensbefragung, dass sich 
45 % der Geschäftsführungen bereits 
regelmäßig mit der Digitalisierung und 
Vernetzung durch modernste Informa tions- 
und Kommuni kationstechnologien befassen.

Was die Befragung noch zeigt: „Indus-
trie 4.0“ wird auf den nachfolgenden 
Hierarchie ebenen seltener thematisiert.  
Bei rund 61 % der Produktionsmitarbeiter 
sind Themen rund um „Industrie 4.0“  
sogar überhaupt nicht relevant. Aber auch 
wenn es Nachhohlbedarf gibt, stellt die 
bereits laufende Thematisierung eine gute 
Basis dar. 

Chance: Produktivität

Die größten Chancen erwarten die Befrag-
ten durch eine Verbesserung der Produk-
tivität (77 %), die Effizienzsteigerung  
im Einkauf und Verkauf (70 %) sowie eine 
Flexibilisierung der Produktion (62 %). Den 
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„Industrie 4.0“ in der Region: Was auf der 

Hannover Messe auch mal verspielt wirkte 

(Foto), hat unser Autor erstmals durch eine 

Umfrage mit Zahlen hinterlegt.

Nur so kann künftig in Anbetracht ver-
kürzter Lieferzeiten, spezifischer Kunden-
wünsche und erhöhtem Konkurrenzdruck 
für komfortable Arbeitsbedingungen 
gesorgt werden. „Letztendlich muss sich 
jedes Unternehmen klare Ziele setzen, die 
mittels „Industrie 4.0“ bzw. der damit 
einhergehenden Digitalisierung erreicht 
werden sollen“, betont IHK-Vizepräsident 
Hans-Christoph Gallenkamp. 

Weitere Details zur Umfrage sind abruf-
bar unter: www.osnabrueck.ihk24.de 
(Dok.-Nr. 3318062) 

Vorhandenes Wissen nutzen 

78 % der Unternehmen erwarten eine 
konstante bis steigende Anzahl der Mit-
arbeiter und zu 73 % einen erhöhten 
Informationsbedarf im Kontext von „In-
dustrie 4.0“. Somit wird deutlich, dass die 
Befragten, die mit der Digitalisierung 
einhergehenden Veränderungen und Her-
ausforderungen mit demjenigen Personal 
bewältigen wollen, welches sich schon 
heute in ihren Reihen befindet. Für die 
Unternehmen gilt es, sich nicht vom Fach-
kräftemangel abschrecken zu lassen, 
sondern die Potentiale der eigenen Mit-
arbeiter effektiv zu nutzen und dort  
gezielt durch Experten zu ergänzen, wo 
diese zur Verfügung stehen. 

Neben der gezielten Rekrutierung und 
Schulung von Personal geht es im Kontext 
von „Industrie 4.0“ verstärkt darum, Wis-
sen der Mitarbeiter zu identifizieren und 
dieses gezielt in die Systeme zu integrieren. 

Unser Autor:  
David Riese schreibt an der  

TU Dortmund seine Masterar-

beit zum Thema „Industrie 4.0 

– Veränderungen durch 

Informatisierung und die 

Auswirkungen auf Mensch 

und Arbeit“.  

Immobilienerwerb ohne Trauschein: Risiken und Lösungen

+++ Rechtstipp +++ Rechtstipp +++ Rechtstipp +++ Rechtstipp +++ Rechtstipp +++

- Anzeige - 

Der gemeinsame Immobilienerwerb eines unverhei-

rateten Paares birgt oft nicht bedachte rechtliche 

Risiken. Paare kaufen Immobilien in Zeiten, in denen 

sie eine Trennung nicht für möglich halten. Platzt 

der Traum vom gemeinsamen Glück, ergeben sich 

bei der Auseinandersetzung der gemeinsamen 

 Immobilie Probleme. Mangels gesetzlicher Rege-

lungen zur Vermögensaufteilung nach der Trennung 

eines unverheirateten Paares, können nur indi-

viduelle Verträge die Risiken des Trennungsfalles  

im Vorhinein regeln.

Wer Eigentümer einer Immobilie ist, hängt von der 

Eintragung im Grundbuch ab. Paare wünschen sich 

häufig, unabhängig von der tatsächlichen Leis-

tungsfähigkeit, zu gleichen Teilen Eigentum zu 

 erwerben. Bei unterschiedlichen Finanzierungs-

beiträgen besteht alternativ die Möglichkeit, die 

 Eigentumsanteile an das Finanzierungsverhältnis 

anzupassen. Zu berücksichtigen sind neben finanzi-

ellen Leistungen auch die Arbeitsleistungen eines 

Partners, der etwa das Eigenheim selbst renoviert. 

Ist noch nicht abzusehen, in welchem Verhältnis die 

Partner Leistungen erbringen werden, kann das Paar 

die Immobilie auch mittels einer Gesellschaft 

 bürgerlichen Rechts erwerben. Die Gesellschafts-

anteile können im Gesellschaftsvertrag im Verhält-

nis der jeweils erbrachten Leistungen verteilt wer-

den. Das setzt allerdings eine genaue Buchführung 

über die jeweiligen Leistungen voraus. Das Paar 

sollte außerdem klären, inwieweit die finanziellen 

und persönlichen Leistungen für die gemeinsame 

Lebensführung berücksichtigt werden sollen.

Zur Finanzierung der Immobilie muss das Paar 

 zumeist Darlehen aufnehmen. Beide Partner  

können grundsätzlich getrennte Darlehensverträge 

schließen, häufig verlangen Banken jedoch bei 

 gemeinschaftlichem Erwerb den Abschluss eines 

 gemeinsamen Darlehensvertrags. Die Bank kann 

dann – unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 

– jeden Partner auf die gesamte Darlehenssumme 

in Anspruch nehmen. Es sollte also für den Tren-

nungsfall eine Regelung getroffen werden, zu 

 welchen Anteilen die Partner einander zur Rück-

führung des Darlehens verpflichtet sind.

Im Vorhinein sollte außerdem geklärt werden, wel-

cher der Partner im Trennungsfall Eigentümer der 

Immobilie werden soll und zur Nutzung berechtigt 

ist. Ratsam ist es auch, 

Regelungen für den To-

desfall eines Partners zu 

treffen, da der Überle-

bende nicht gesetzlicher 

Erbe seines verstorbenen 

Partners wird.

Fazit: Angesichts der 

rechtlichen Risiken sollten 

unverheiratete Paare vor 

dem Erwerb einer Immo-

bilie vertragliche Re-

gelungen für den Trennungsfall bezüglich der 

 Eigentumsverhältnisse sowie Ausgleichs- und Nut-

zungsrechte vereinbaren.
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